
Sehr geehrte Damen und Herren,

dies ist unser Gruppenangebot für Sie, mit einer Aufenthaltsdauer von max. zwei Stunden.
(Hierbei handelt es sich um ein für die gesamte Gruppe einheitliches Essen) 
Längerer Aufenthalt in unserem Restaurant nach Absprache fast immer möglich.

Zu jedem folgenden Menü servieren wir Ihnen als Vorspeise eine Nudelsuppe.
Klare Brühe mit feinen hausgemachten Nudeln (vegetarisch)

Euro/ Person

O Reichhaltige Vesperplatte (Verschiedene Wurstsorten, Käse und Wurstsalat) 19,00 €

O Schweineschnitzel Wiener Art, Pommes und Blattsalat        26,00 €

O Schäufele, Pommes, Kartoffel- und Blattsalat 26,00 €

O Gemischter Braten, Spätzle, Pommes, Gemüseplatte, Soße und Blattsalat 31,00 €

O Grillteller: Spareribs, Schweine- und Putensteak, dreierlei Dips, Grillgemüse, 31,00 €
Wedges und Blattsalat

O Rindsrouladen, Spätzle, Pommes, Gemüseplatte, Soße und Blattsalat 33,00 €

 
Optional servieren wir Ihnen nach Vorbestellung gerne noch ein Dessert Euro/Person

O      Vanilleeis mit heißen Himbeeren 5,00 €

O      Apfelstrudel mit Vanilleeis 6,50 €

Gerne gehen wir auf spezielle Wünsche und Änderungen ein. 
Bei kleinen Abweichungen, ist es ausreichend, wenn die genaue Personenzahl zwei Tage vor 
Anreise telefonisch durchgegeben wird. 
Tel: +49 7551 62426       

Preise unter Vorbehalt für das Jahr 2026
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Hof-Neuhaus   Apfelzügle®

Marco Roth               Tel.: +49 7551 62426
Bamberger Str. 41            Fax: +49 7551 309673
88662 Überlingen    info@hof-neuhaus.de

   www.hof-neuhaus.de
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http://www.hof-neuhaus.de/


ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN IM HOF-NEUHAUS

• Es besteht keine freie Raum Wahl, die Gästeanzahl muss zum Verhältnis der Sitzplätze passen.

• Wird ein zusätzlicher Raum für Proben von Auftritten oder sonstigem genutzt 
berechnen wir eine Reinigungspauschale von 240,- €

    
Bei Reservierungen benötigen wir Ihre vollständige Adresse um eine Ordnungsmäßige Rechnung zu schreiben. 
Zusätzlich benötigen wir eine Telefonnummer auf der wir Sie für evtl. Rückfragen erreichen können.
Von uns erhalten Sie im Anschluss eine Reservierungsbestätigung, erst dann gilt die Veranstaltung als fest gebucht. Vor
Rückbestätigung durch uns, behalten wir uns vor, die Termine anderweitig zu vergeben.
Zu den Geschäftsbedingungen haben wir einen Fristen- und Gebührensatz bei Absagen/ 
Stornierungen von verbindlichen Reservierungen. Diese sind wie folgt:

• Stornierung bis 4 Wochen vor der Veranstaltung 30% Stornogebühren auf den Erhebungssatz.
• Stornierung bis 2 Wochen vor der Veranstaltung 50% Stornogebühren auf den Erhebungssatz.     
• Stornierung innerhalb der letzten 2 Wochen vor der Veranstaltung, 80% Stornogebühren auf den 

Erhebungssatz.
Der Erhebungssatz liegt für Veranstaltungen im Hof-Neuhaus bei 60,– € pro reservierte Person.

Bitte teilen Sie uns 14 Tagen vor Ihrer Veranstaltung die genaue Personenzahl mit, sowie die Anzahl und 
Alter der Kinder. Dies gilt als Rechnungsgrundlage. Kinder bis 6 Jahren ½ halber Preis des vereinbarten Menüs, Kinder
von 6 bis 12 Jahren sind 4,- € vergünstigt, ab 12 Jahre voller Menüpreis. Sollte sich die Personenzahl innerhalb der 
letzten 4 Tage reduzieren, berechnen wir den o.a. Erhebungssatz pro fehlende Person.

• Wir berechnen eine Nachtzuschlag ab 00:00 Uhr von 100,– € für jede angefangene Stunde.
• Ende der Veranstaltung ist spätestens um 02:00 Uhr. Ab 2:00 Uhr berechnen wir 130 € Nachtzuschlag.

Bis dahin muss auch der komplette Abbau stattgefunden haben. Dies beinhaltet unter anderem die 
Musikanlage, Beleuchtung sowie sämtliche mitgebrachten Gegenstände. Die Veranstaltung ist erst 
beendet wenn alle Gäste einschließlich DJ und Musiker unser Restaurant verlassen haben. Bis dahin 
werden auch die Nachtzuschläge berechnet. 

Sonstiges

• Weiße Tischdecken stellen wir für eine Reinigungspauschale von 12,50 € das Stück zur Verfügung.
• Für mit gebrachte Speisen wie z.B. Kuchen, Hefegebäck, Dessert oder ähnliches 

berechnen wir 4,- €  pro Person. 

• Dekorationen sind ausschließlich auf den Tischen erlaubt. (Bitte berücksichtigen Sie, dass wir noch Platz für  
das Servieren von Speisen und Getränken auf den Tischen benötigen)

• Für den Auf- und Abbau von Dekoration (z.B. Platzkarten, Tischbänder, Blumen etc.) 
berechnen wir einen Stundenlohn von 45,00 €.

• Dekorationen wie Sand, Steine, Muscheln oder ähnliche Gegenstände welche Kratzer am Inventar 
hinterlassen können sind verboten. Sprechen Sie uns vorab auf ihre Dekorationsideen an.

• Die Bestuhlung unserer Räumlichkeiten ist fest und wird nicht verändert. 
• Das Konsumieren selbst mitgebrachter Getränke und Speisen ist auf dem gesamten Areal verboten.
• Speisen werden ausschließlich auf unseren Tellern serviert. (Weiße Teller mit blauer Fahne)
• Das Abbrennen von Feuerwerk bedarf einer Genehmigung durch die zuständige Behörde 

(Gemeinde Überlingen).
• Das Abbrennen von Wunderkerzen und Tischfeuerwerken o.ä. ist in unseren Räumlichkeiten verboten.
• Die Nutzung von Konfetti (z.B. Konfetti-Kanonen) ist im gesamten Areal verboten.

Bezahlung
Innerhalb 8 Tage nach der Veranstaltung ohne Abzug
Der Veranstalter haftet für die, durch ihn und seine Gäste verursachten Beschädigungen sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich. (z.B. Brand, Beschädigungen am Interieur, usw.) 
(wir empfehlen eine Privathaftpflichtversicherung)
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